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Kommunalwahlen 2023
Am 14. Mai finden Kommu-
nalwahlen in Schleswig-Hol-
stein statt und es fällt wie vor 
fast jeder Wahl auch jetzt 
wieder auf, dass wenige Wo-
chen vorher die angespann-
ten Wohnungsmärkte als 
Wahlkampfthema aufgegrif-
fen und meist substanzarme, 
aber werbewirksam formu-
lierte Lösungsansätze in 
Wahlprogramme einge-
bracht oder auf Wahlplaka-
ten platziert werden. Der 
Mieterverein wird in dieser 
Zeit verstärkt von Akteuren 
aus der politischen Parteien-
landschaft angesprochen 
und um seine Sichtweise ge-
beten, die sich in den wesent-
lichen Punkten wie folgt dar-
stellt:

Beratungssituation
Es besteht ein permanent ho-
her Beratungsbedarf, insbe-
sondere zu Betriebskosten, 
Mieterhöhungen, Kündigun-
gen und Wohnungsmängeln. 
Drei typische und abgekürzte 
Beispiele aus der Beratungs-
praxis:
1. Ein Wohnungsunterneh-
men macht eine Anhebung 
der Heizkostenvorauszah-
lung für eine 88 Quadratme-
ter große Wohnung von bis-
her 90 auf nunmehr 290 Euro 
pro Monat geltend.
2. Ein Privatvermieter ver-
langt eine Mieterhöhung 
ohne Einhaltung von Kap-
pungsgrenzen und ohne 
Nachweis der ortsüblichen 
Miete. Nach Zurückweisung 
der Forderung spricht er eine 
Kündigung wegen Eigenbe-
darfs aus.
3. Auf die Anzeige von Woh-
nungsmängeln nebst Bitte 
um Beseitigung wird dem 
Mieter geantwortet, dass er 

das Mietverhältnis gern be-
enden könne, wenn ihm die 
Wohnung nicht mehr gefalle. 
Eine Rückmeldung, ob und 
wann die Mängel behoben 
werden, erfolgt nicht.
Der Betriebskostenfall zeigt 

die Größenordnung von Stei-
gerungen bei Vorauszahlun-
gen, mit denen es viele Mie-
ter derzeit zu tun haben. 
Lagen die Heizkosten im 
Schnitt bei 1 bis 1,20 Euro 
pro Quadratmeter im Monat, 
ist künftig wohl mit 3 bis 
3,50 Euro zu rechnen. Derar-
tige Verteuerungen belasten 
Haushalte neben Mieterhö-
hungen und inflationsbe-
dingten allgemeinen Preis-
steigerungen enorm und 
bereiten große Sorge, wie das 
bezahlt werden soll und ob 
im Fall eines Rückstandes so-
gar mit einem Verlust der 
Wohnung zu rechnen ist. 
Die Reaktionen in den Bei-
spielen zu Mieterhöhung und 

Wohnungsmängeln sind zwar 
nicht der Regelfall, haben je-
doch in dieser oder ähnlicher 
Form in den letzten Jahren 
analog zur Verschärfung der 
Wohnungsmarktlage stark 
zugenommen.

Wohnungsmarktlage
Bereits im Wohnungsmarkt-
bericht 2020 war dargestellt, 
dass die Leerstandsquote in 
Lübeck im Durchschnitt nur 
noch 0,8 Prozent beträgt. Bei 
einer Quote von unter einem 
Prozent spricht man allge-
mein von Wohnungsnot. 
Weshalb die normalerweise 
jährlich im November er-
scheinenden Wohnungs-
marktberichte für 2021 und 
2022 noch nicht erschienen 
sind, ist rätselhaft. 
Wie sich die Wohnungs-
marktsituation derzeit dar-
stellt, hat mit klaren Worten 
beispielsweise das Amtsge-
richt Lübeck im Urteil vom 1. 
Februar 2022 (Az. 33 C 

1544/21) benannt: „Es ist ge-
richtsbekannt, dass der Lü-
becker Wohnungsmarkt ge-
nerell, vor allem aber in dem 
Segment der von den Beklag-
ten aufbringbaren Mietzah-
lungen katastrophal ist.“

Bei etwa 221.600 Einwohne-
rinnen und Einwohnern er-
gibt sich unter Ansatz eines 
statistischen Umrechnungs-
faktors von 1,78 Personen 
pro Haushalt sowie unter Be-
rücksichtigung einer Fluk-
tuationsreserve von drei Pro-
zent ein Bedarf in der 
Hansestadt von mindestens 
128.000 Wohnungen. Tat-
sächlich gibt es nur einen 
 Bestand von 120.500 Woh-
nungen im Eigentums- 
und Mietsegment, so dass 
eine Versorgungslücke von 
7.500 Wohnungen existiert.

Mieten gehen steil nach oben
Als Folge des Ungleichge-
wichts von Wohnraumbedarf 

Jens Zimmermann und Michelle Akyurt (2. und 3. v.l.) von der Lübecker CDU im Gespräch mit der Rechtsberatung des 

Mietervereins
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und Wohnraumbestand ha-
ben sich die Bestandsmieten 
in den Jahren 2018 bis 2021 
im Durchschnitt um mehr als 
15 Prozent erhöht. Das ergab 
die Auswertung der Daten für 
die Erstellung des Mietspie-
gels. Der Mietenanstieg kor-
respondiert regelmäßig nicht 
mit einer entsprechenden 
Verbesserung der Wohnqua-
lität aufgrund von Investitio-
nen in Gebäude oder Wohn-
umfeld. 
Er ist auch nicht allein das 
Resultat aus steigenden Bau-
stoff-, Energie- und Personal-
kosten oder erhöhter techni-
scher und energetischer 
Anforderungen bei Sanie-
rung und Neubau, sondern 
vor allen Dingen die Folge 
der enormen Wohnraum-
knappheit und einer aus dem 
Ruder laufenden Bauland- 
und Immobilienpreisent-
wicklung. 
Hinzu kommt, dass alles an-
dere als Zurückhaltung bei 
Mieterhöhungen zu beobach-
ten ist. Stattdessen haben wir 
es in den Beratungen mit ei-
ner in diesem Ausmaß bisher 
nicht dagewesenen Menge an 
Mieterhöhungsvorgängen zu 
tun, und das in einer Zeit, in 
der gerade Mieterhaushalte 
im Besonderen unter den 
Folgen von Pandemiemaß-
nahmen gelitten haben und 
jetzt unter den Folgen der 
Energie- und Sanktionspoli-
tik auf Europa- und Bundes-
ebene leiden. 
Bei der Entwicklung der An-
gebotsmieten hat Lübeck im 
Jahr 2022 nach einer Analyse 
von immowelt sogar den Spit-
zenplatz eingenommen. Ein 
Umzug in eine kleinere Woh-
nung würde wegen der ho-
hen Angebotsmieten und 
umzugsbedingter Aufwen-
dungen daher unter dem 

Strich meist keine signifikan-
te finanzielle Entlastung mit 
sich bringen.

Sozialwohnungsbestand 
schmilzt weiter ab
Beim Sozialwohnungsbe-
stand sieht es noch einmal 
deutlich schlechter aus: Nach 
unseren Schätzungen dürf-
ten mindestens 30.000 Lübe-
cker Einwohnerinnen und 
Einwohner einen Anspruch 
auf einen Wohnberechti-
gungsschein und damit auf 
Zugang zu einer Sozial-
wohnung haben. Der Be-
stand beträgt jedoch lediglich 
7.800 Sozialwohnungen und 
ist vollständig belegt mit ei-
ner Warteliste von mehr als 
1.300 Personen, die teils seit 
Monaten oder sogar Jahren 
auf ein Angebot zur Anmie-
tung einer Sozialwohnung 
hoffen. Es wären mindestens 
13.000 Sozialwohnungen in 
Lübeck notwendig, wobei 
selbst der von der Politik viel 
zu niedrig angesetzte Zielbe-
stand von 10.000 Einheiten 
nicht erreichbar ist, weil je-
des Jahr mehr Sozialwohnun-
gen aus der Bindung fallen 
als neue hinzukommen.

Was ist zu tun?
Erst wenn dem Bau geförder-
ter Mietwohnungen oberste 
Priorität eingeräumt und 
Wohnraum schwerpunktmä-
ßig in dem Segment errichtet 
wird, in dem die größte Nach-
frage vorherrscht, kann es 
gelingen, dass sich die Lage 
auf dem Wohnungsmarkt 
entspannt. Im Moment ist 
leider das Gegenteil der Fall. 
Ein Grund hierfür liegt in ei-
ner starken Zuwanderung 
und auch darin, dass die Lü-
becker Wohnungswirtschaft 
seit Jahren den Ersatzneubau 
favorisiert, anstatt die Mehr-

familienhäuser mit den er-
schwinglichen Mieten stehen 
zu lassen und den Fokus auf 
Zusatzneubau, Aufstockung 
und Ausbau von Dachge-
schossen zu legen. 
Entscheidend ist letztendlich 
nicht die Anzahl fertiggestell-
ter Wohnungen, sondern ob 
sich der Gesamtbestand an 
Mietwohnungen unter dem 
Strich vergrößert hat und ob 
die neu errichteten Wohnun-
gen für Haushalte mit gerin-
gen und mittleren Einkom-
men leistbar sind.
Es ist unbedingt notwendig, 
die Situation im Bereich der 
Wohnraumversorgung effek-
tiv und nachhaltig in einen 
fairen Ausgleich zu bringen. 
Insbesondere bei kleinen 
Wohnungen bis zu 50 Quad-
ratmeter ist das Angebot 
knapp und teuer. Es gibt viel 
zu wenige Wohnungsmarkt-
akteure, die bemüht sind, 
den Bestand an Wohnungen 
mit preisgünstigen Mieten 
durch Zusatzneubau spürbar 
zu erhöhen, obwohl der stark 
steigende Bedarf unüberseh-
bar ist. 
Und es wird sehr deutlich, 
dass eine ausreichende Ver-
sorgung von Menschen, die 
aufgrund ihrer Berufs- und 
Lebensumstände nur über 
eingeschränkte finanzielle 
Möglichkeiten verfügen, mit 
für sie bezahlbaren Wohn-
raum über Marktmechanis-
men nicht erreichbar ist.

Neue Wohngemeinnützigkeit
Daher ist die soziale Wohn-
raumförderung auf neue 
Füße und sind die Weichen in 
Richtung Neue Wohngemein-
nützigkeit (NWG) zu stellen, 
was der Deutsche Mieter-
bund seit Jahren fordert. Ein 
erster Ansatz dafür ist bereits 
im Koalitionsvertrag auf Bun-

desebene enthalten. 
Um an der Entwicklung eines 
Konzepts für eine NWG mit-
zuwirken, hat der Deutsche 
Mieterbund ein Gutachten 
erarbeiten lassen, welches 
Wege aufzeigt, wie eine NWG 
dauerhaft und transparent 
funktionieren kann und 
Gründe nennt, weshalb sie 
auch für Investoren – und 
dazu sollten auch Bund, Län-
der und Kommunen gehö-
ren – von größtem Interesse 
ist. Es ist höchste Zeit für den 
Aufbau signifikanter Woh-
nungsbestände mit dauerhaft 
gebundenen Wohnungen in 
gemeinwohlorientierter Be-
wirtschaftung, die der Markt-
logik entzogen sind und die 
Wohnungsmärkte mit Blick 
auf ein notwendiges Min-
destmaß an Versorgungs-
sicherheit stabilisieren.
„Wohnen ist die soziale Frage 
unserer Zeit“ (Horst See-
hofer, 2020). Es sollte allen 
Menschen möglich sein, eine 
angemessene Wohnung in-
nezuhaben und bezahlen zu 
können. Aktuell besteht die-
se Möglichkeit in Lübeck je-
doch nicht.  n

Thomas Klempau, Geschäftsführer 

des Lübecker Mietervereins: Die Zeit 

für eine Neue Wohngemeinnützigkeit 

und den Aufbau eines dauerhaft 

gebundenen Wohnungsbestandes ist 

überfällig
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